
BEITRÄGE

uch Einfluß auf die Bestellung ihrer kirchlichen trale tellen der evangelischen Kirchen besetzen
Vorsteher erhalten? konnten.

Andererseits muß jedoch uch sehr ernsthaft DIie 193 VO: der evangelischen RC rlebte
gefragt werden, ob die Kirche politische Ord- Gefahr, daß be1i ahlen kirchlicher Amtsträger
nungsformen der jeweligen Gesellschaft, 1n pO.  SC.  € oder andere kirchenfremde Interessen
unNnserem Zusammenhang KFormen der Bestellung bestimmenden Einfluß erlangen, ist grundsätzlich
VO:  5 Amtsträgern unbesehen übernehmen SO. un nicht NCU, W1e der Überblick ber einige Phasen
darf. Statt abstrakter Überlegungen se1 dazu ber der eschichte besonders der Bischofswahl FC-
die bisherigen geschichtlichen Hinweise hinaus zeigt haben dürfte. Diese Getahr besteht auch
auf Erfahrungen der evangelischen NC 1in heute, un: sS1e wird in Zukunft geben Selbst
Deutschland verwiliesen. ufrCc das derzeitige fast uneingeschränkte e

Als s1e nach 1918 daran gehen mußte, ihre  i Ord- des Papstes bei der Besetzung VO:  D Bischofsstühlen
L1U119 in eigener Verantwortung LICU regeln, wird Ss1e nicht gänzlich ausgeschaltet.
wurde das An anirec. dem staatlichen Andererseits ist, WwW1e die Geschichte ebenfalls
nachgebildet und damıit demokratisiert. DiIie rch- ehrt, dieses päpstliche ec nicht das rgebnis
lichen ahlen verliefen 1in der e1it der Weimarer einer allein oder auch 1LLUr vorwiegend VO:  D irch-
Republik reibungslos Die Gefahren, die MIt dem em Denken bestimmten Entwicklung.

anlirec. verbunden d  I1  ‘9 zeigten sich Es ware daher der RE als einer geschicht-
indes sogleic be1 den en des Jahres 1933 en TO. ohl durchaus ANSCINCSSCH, nach
Auf parteipolitischen fuc durch ine Rede Hıt- uen egen für die Bestellung der kirchlichen
lers ErmunNtert, wählten die evangelischen Christen Amtsträger suchen. e1 waren sowohl die
1n größerer Zahl als Je ‚UuVOTr, und WAar mMI1t ehr- TIradition und WAar die Tradition, nicht
elit die Liste der dem nationalsozialistischen Re- 1LL1UTr die der etzten sieben Jahrhunderte Ww1e die
gime ergebenen «Deutschen Christen», deren Re- heutigen Ordnungsformen des politischen und SC-
präasentanten infolgedessen auf egale Weise ZC1- ellschaftlichen Lebens berücksichtigen.!

1 Aus der umfangreichen Literatur ZU] Thema dieses Beitrags gelischen Kirche in eutschland); Biemer, Die Bischofswahl
se1 älteren erken 1Ur die immer och grundlegende Arbeiıit VO!] als Desiderat kirchlicher Praxis eO| Quartalschr. 149 (1 969)

Der Begrifi der kanonischen Wahl in den ängen des 171—-I184; Schmitz, ädoyer für ischots- und Pfarrerwal
Investiturstreits (Stuttgart 192' geENANNLTL; im übrigen se1l lediglich 'Irierer eO. Zeitschr. 79 (1970) 2230—249
auf einige MNCUECIEC Publikationen hingewiesen: Feine, irch-
1C] Rechtsgeschichte, Bd. Die Katholische Kirche (Köln *19064); RAYMUND KOTTJEbes. 118, 242 0S 0/2; Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter
orschungen ZuUur kirchlichen Rechtsgeschichte und ZU' Kirchen- geboren Za Dezember 1926 in Düsseldorf, 1054 ZU): Priester
rtecht Oln 19! Benson, 'Ihe Bishop-Elect. udy In geweiht. Kr studierte den Universitäten Köln, München und
Medieval Eicclesiastical Cce (Princeton, 19| Caron, Bonn, ist Doktor der Theologie, habilıtierte sich für Kirchen-
Les elections episcopales dans la doctrine 1a pratique de l’Eglise: geschichte und ist Protessor für Kirchengeschichte der Universi-
Cahiers de Civilisation Medievale ä81 (1968), 579-585; Hofimann, tAt Regensburg. Er veröfientlichte U, tudien ZU] Einfluß des
ahlen unı Ämterbesetzung in der Kıirche. Festschrift für Ruppel ten Testamentes auf ec| und Liturgie des en Mittelalters
(Hannover 19 164-196 (behandelt VOI em 'tobleme der EVAanll- (Bogn 970).

stellung allgemeinbindender Regeln; die Kxe-
kutive für die Anwendung dieser Regeln; diePeter Hulzing richterliche Gewalt für die Prüfung der Gesetzes-
anwendungen) He voneinander unabhängigenDas Problem der Iren- UOrganen 7zuerkannt werden sollen, als gyrobe S1m-
plifizierung demaskiert worden. Z war zieht INaNuhg VO  =) Obrigkeits- ziemlich allygemein VOTL, drei grundlegende Obrig-funktionen in der Kıirche keitsaufgaben (Gesetzgebung, Verwaltung bzw.
Regierung und Rechtsprechung auf verschle-
dene Organe verteilen, die Aufgaben in
gegenseltigem Gleichgewicht zielgerecht w1e

on lange ist die alte Dreigewaltenlehre, ach möglich ausgeübt werden können. Kin ideales,
der drei Gewalten (die Legislative für die Auf- immer und überall anwendbares Modell für diese
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DA  N PROBLEM DE NG VO OBRIGKEILTSFUNKTIONEN
Verteilung o1bt nicht. Wohl können Grund- tatsächlich größeren Anteil seinen Entschei-
satze dafür au: geste werden. So ist für einen dungen hat als die Kurie oder die Mitglieder un!
Rechtsstaat das Prinzip der Legitimität grund- Gruppierungen der Kurie.
legend: die Forderung, dalß Aufgaben un efug- Miıt Einsetzung der Bischofssynode (1 dSeptember
n1ısse und Normen für den Aufgabenkreis der 19065 wurde ein Faktor eingeschaltet. Die
Obrigkeitsorgane klar festgelegt werden; daß Synode ist ine Vertretung des eltepiskopats,

aber uch die Spitzen der römischen Dikasterienjeder gegenüber unrechtmäßigen Obrigkeitsakten
genügenden Rechtsschutz genießt; daß Rechtspre- (also der Zentralbehörden für die allgemeine Kir-
chung ber solche Obrigkeitsakte VO:  o Instanzen chenverwaltung) haben darin ihren S1tz Man darf
ausgeübt werden muß, die VO  - anderen rig- erwarten, die gyroßen Linien der päpstlichen
keitsorganen unabhängig sind; daß be1 Verteilung rchlichen Politik un: Gesetzgebung 1n Zukunft
der ufgaben auf höhere und niedere Urgane das stärker VO:  [ der Synode als VO:  a der Kurtle bee1n-
Subsidiaritätsprinzip beachten ist us Außt werden, ohne daß diese ihre leitende und

Am Oktober 1967 hat die Bischofssynode (1im weltesten Sinn) gesetzgebende Funktion ver-
mehrere Grundsätze für die Revision der irch- lert Die Errichtung eines ständigen Bischofsrates
en Gesetzgebung gutgeheißen. er beim Generalsekretariat der Synode @ März
fest, daß be1i ejahung des Grundsatzes richter- 1970 hat ihre  z Stellung gestärkt.
en Schutzes VOL unrechtmäßigen Obrigkeits- In der Dzözese ist die einzige nNnstanz mMI1t for-
akten die verschiedenen unktionen der 1rCc.  - meller juridischer Gesetzgebungsbefugnis der Bi-
hen Gewalt (gesetzgebendes, regierendes un SC. DiIie Beratungsfunktion der Diözesansynode
richterliches Amt) unterschieden werden und die hat sich 1in der PraxIis als unwirksam erwiesen un
Urgane, die diese ausüben, voneinander abge- wurde überall vernachlässigt. Wie 2AUuS$s einem
grenNzZt werden mussen. Schreiben der Kongregation für die Geistlichen

VO Aprıl 1070 hervorgeht, besteht die Ab-
sicht, den Priesterrat ZzZu wichtigsten Beratungs-ae I rennung der Gesetz 2eDungS0OT ZaNE und der Leitungs-

OTZAaN6 ollegium des 1SCHOIS machen. Hierfür WECT-

den 1ıte und Amt eines « Senats des 1SCHOIS
|die Gesetzgebung für die Gesamtkirche un! das be1 der Leitung der Diözese» vorbehalten Als
lateinische Patriarchat ist dem aps und inem ine seiner uIigaben wird genannt : Beratung bei
ökumenischen Konzıil vorbehalten. DIie Kardinals- einer eventuell festzulegenden Diözesanverfas-
kongregationen werden oft ausführende UOrgane SUuNg; ber alle wichtigen inge mussen 1im Rat
ZENANNLT. Be1 Einführung des kirchlichen Gesetz- behandelt werden. Das Provinzialkonzil ist die
buches wurde bestimmt, S1e keine allgemein- ormelle gesetzgebende Körperschaft in der KıIır-
indenden Vorschriften geben sollten, außer in chenprovinz, die Bischofskonferenz für die recht-
otfällen,; sondern daß s1e die Gesetze durch In- lich vorgesehenen Sachen ihres Gebietes; auch
struktionen un auszuführen hätten. Trotzdem 1er kommt entscheidende Stimme 11Ur den Bi-
en S1e ”„ahlreiche allgemeinbindende Vorschrif- chöfen
ten erlassen, WenNn uch mit Gutheißung des Die gesetzgebende Funktion ist letztlich ein —

Papstes uberdem hatten sS1e nach 191 den yröß- latıv bescheidener 'Teil der Obrigkeitsaufgaben
ten Anteil der päpstlichen Gesetzgebung. Ihre VO  ( und Bischof. S1e sind mehr Verwalter
Funktion 1e nicht auf die Ausführung St- als Gesetzgeber. Für el Aufgaben verfügen S1e
Llicher Gesetze, die ohne ihr Zutun entstanden ber dieselben Urgane, die zugleic. beratend und
I, begrenzt un konnte nicht begrenzt blei- ausführend sind. CR die römische Kurie och
ben Initiative, Organisation der Vorbereitung, die 1SCHOIe haben jemals das Bedürfnis gezeigt,
Abfassung der Gesetzesvorschläge, Beeinfilussung dies äandern un diese Aufgaben VO: verschie-
der Meinungsbildung des Papstes das es Sing denen Organen ausführen lassen. inige Theo-
größtenteils VO  i der Kurie 2ZUS, Theoretisc und retiker sprechen sich dafür AaUS, ohne die Vorteile
formaljuristisch WAar der aps einziger (sesetz- aufzuzeigen. Mehrere en sich dafür eingesetzt,
geber; praktisch WL die Gesetzgebung das Resul- die Ormale gesetzgebende Gewalt und Leitungs-
TAaAt einer Zusammenarbeit VO  i aps un Kurte. befugnis nicht dem einen aps und dem einen
Die Rechtsstruktur garantlert, daß die Kurie rech- Bischof vorzubehalten, sondern der ischofs-

synode mit dem aps oder dem Priesterrat bzw.tens n1ıemals ein Übergewicht über den aps for-
dern kann; S1e garantiert ber nicht, daß der aps dem Pastoralrat mMi1t dem Bischoft. 1el wichtiger
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MC oder andere Art schon Jbale römische Kon-un dringender 1STt die Forderung, daß den
Phasen VOL formellen rechtlichen Entscheidungen greg: at1on beschäftigt hatte.

on SECIT ahrzehnten traten namhafte AaNO-Initiative, Beratung, einungs- un! ntschluß-
bildung aps und i1sSscho[fe ber inen PCISON- für die inführung AT Verw:  ‚TS-
chen, freien und oftenen Kontakt Organen rechtsprechung die Kirchenor  ung ein {Iie
verfügen die für die TaNZC IC r epräsentatlv EAdenren die römische Verfahrensweise OSCH
Sind nicht 11Ur für 1ScChOIe un: Geistliche nicht schwer Entfernungen un! Sprachschwierigkeiten
11Ur für Alte un Menschen mittleren Lebensalters vergrößerten die Probleme be1 Feststelung un
nıcht 1LLUr für Konservative und Gruppen der Beurteilung der Fakten verschleppten den Pro-
Mitte nicht 11Ur für Theologen un! Kanonisten 7zeß verursachten Mißverständnisse geheime Be-

handlung un! Entscheidungen die ganz un mMOTLI-Der eigentliche Defekt notwendiger Demokra-
Lie Leitungs- und Gesetzgebungsproze. der vier dem Rechtsgefühl nıicht
römischen Kurle un: den melsten bischöflichen mehr; unbekannte und ungleichmäßbige Recht-

ManKurien 1ST das en UOpposition sprechung verursachte Rechtsunsicherheit
« Linksvertretung »} Cinmer Kritik unabhängiger konnte Vvoraussetfzen die Kurie sorgfältig un
alen VOTLT em uchJ [Dieser Mangel rechtschaften er ZWE; 114  - wünschte das
wirkt auf die heutige gesellschaftliche ertung aber außerdem uch klar sehen { JIie VO: We1l-
VO  } Obrigkeitspolitik ähmend und frustrierend en Vatikanischen onzıl gestärkte Selbständig-
Dem wird nicht durch das olleg1ale Auftreten keit unı Verantwortlichkeit der Gläubigen-
der Geistlichen untereinander oder durch Iren- über den Oberen vergrößerte sowohl die Aussicht
NUunN der gesetzgebenden Organe un: der Ver- auf Konflikte w1e auch die Notwendigkeit klarerer

altungsorgane abgeholfen wohl dadurch daß Rechtspflege
1iNall allen Gliederungen und Strömungen das Den ersten Schritt ichtung LAL

ecC. Z aktıven eilnahme der Meinungs- die Konstitution « Reg1min1 ecclesiae N1Iversac)

ung un: der Beschlußformung auf len Ebe- VO I5 August 1967 ber die Reform der rOML-

1LIC1H der Kirchenregierung einraum!: schen Kurtle er 106 der Konstitution erkennt
der zweıliten ektion der Apostolischen Signatur
die Aufgabe ber Difterenzen entscheidenVerwaltungsrechtsprechung die e Akt der NC  en Verwaltung

Verwaltungsrechtsprechung 1st Rechtsprechung entstanden sind un: die AT Beschwerde
Diferenzen be1 denen die Obrigkeit als solche die Entscheidung befugten Dikasterie OT:

Parte1 1ST Diese Dıiferenzen kann 7zwıischen die Signatur geDraCc. werden sooft festgestellt
Obrigkeitsorganen geben DCNMH der Ab- wird der Verwaltungsakt CIM (sesetz verletzt
SICNZUNG VO:  o Kompetenzen oder 7wischen Ob- hat In diesen en urteilt die Signatur entweder

ber die Annahme der Beschwerde oder über dierigkeitsorganen un! einzelnen die glauben die
Obrigkeit habe ihr ec verletzt Diese Art VO  - Gesetzlichke1i des angefochtenen kts
Verwaltungsrechtsprechung gab bis VOL kur- Wer se1in e SC1 durch nen Verwal-
D  3 der Kirchenordnung nicht WAar bestimmt tungsakt (Z SC1NES Bischofs) verletzt worden
Canon 1667 des rchlichen Gesetzbuches, daß muß sich also zuerst die für die rage Zustan-

jedes e durch S erhandlung VOLI dem dige Kongregation wenden und kann dann erst
chter verteidigt werden kann WE nicht be1 der Signatur die Entscheidung der KOon-
anders festgelegt worden 1ST anders festgelegt gregation Berufung einlegen inige Autoren mMe1-

wurde schon durch Canon 1601 der vorschrieb 1LCH daß keine erufung die ignatur möglich
Entscheidungen der Ordinarien keine SC1 WE der Konflikt aus Akt der Kongfe-

Beschwerde VOTL der Rota möglich 1ST sondern gatıon selbst hervorgeht (Z wenn ein Bischof
daß über solche Beschwerden ausschließlic: die ylaubt Vomn ihr unrechtmäßbig behandelt se1n)
römischen Kongregationen urteilen Mit andern Weder AUS der Formulierung der Konstitution
Worten egen unrechtmäßige kte der irch- er 106 och Aaus der Art des Streitpunktes 1ST
en Obrigkeit kann iNaill keinen Prozeß VOL ersichtlich 7wischen unrechtmäßigen

kirchlichen chter anstrengen INa  - kann Entscheidung 1MEGT: vorausgehenden Differenz
sich lediglich E höhere kirchliche Obrigkeit un unrechtmäbigen Entscheidung ohne VOL-

wenden Kirchliche Gerichte weigerten sich O2 ausgehende Diferenz ein Unterschied gemacht
Difterenzen behandeln MIT denen sich auf die werden müßte uch aus den Kigennormen der
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DAS PROBLEM DE VO OBRIGKEITSFUNKTIONEN
Signafur VO 25 März 1968 geht nichts VON einer all spurt mMan die o  endigkeit, verschiedene
olchen Unterscheidung hervor. Artikel 96,1 be- Ebenen und Arten VO  ; Verwaltungsgerichten
stimmt, daß die Signatur durch ihre Zzweite ektion einzurichten, in ihnen die Verteidigung
VO:  5 Diferenzen Kenntnis nımmt, die aUus einem des Rechts ine eigene Ordnung der kanonischen
Akt kirchlicher Verwaltung entstanden sind un! Prozesse hat, die be1 Autoritätsinstanzen verschie-
die VOL S1e gebrac) werden, indem Beschwerde dener Ebenen anhängig gemacht werden. Das Ge-

die Entscheidung einer befugten Dikasterie setzbuch wird bestimmen mussen, welche Votr-
geführt wird, sooft auf ine Verletzung des (Ge- abe1 Verwaltungsgerichten vorgebracht WCTI-
setzes hingewlesen werden kann. den können. Es wird die Regeln für den Verwal-

Verwaltungsrechtsprechung urteilt nicht ber tungsprozeß aufstellen und feste Organe für diese
die Zweckmäßigkeit VO:  } Verwaltungsakten, S O11- Rechtsprechung chafien Ks ist einfach, ine
dern lediglich über ihre Rechtmäßigkeit. inige Verwaltungsrechtsprechung für VerwaltungsakteAutoren neigen dazu, uch hier das eC organisieren, aber weniger einfach, WE auch
schmälern, indem S1e die Unrechtmäßigkeit auf die Gesetzgebung niederer Instanzen Be-
die Verletzung ausschließlic eines positiven rtch- rufung rlaubt werden soll, falls 1ese 1n 1der-
en G esetzes beschränken Ich sehe diese Be- streit mit der Gesetzgebung höherer Instanzen ist
schränkung in Widerspruch mit der Absicht der Gewünscht wird, daß jeder Prozeß Oomnentlic. 1St,
Verwaltungsrechtsprechung, unrechtmäßige außer wenn der chter bestimmten Fällen —

Obrigkeitsakte vollen Schutz gewähren; außer- efrs entsche1idet. emjenigen, der erufung e1InN-
dem widerspricht S1e dem Kirchenrecht generell, Jegt, oder dem Angeklagten muß alles mitgeteilt
in dem die primäre Geltung VO: « INaturrecht» un werden, WAas ihn vorgebracht wird.

ach diesen Grundsätzen wird das NEUC e« gÖFtlichem Recht» anerkannt wird. Kine Obrigkeit
handelt nicht 1Ur unrechtmäßig, WECNN sS1e ein p_ eine vollständige verwaltungsrechtliche UOrgani-
s1t1ves Gesetz nicht befolgt, sondern uch WEn sation enthalten mussen.
Ss1e Grundrechte des Menschen un des Christen
verletzt oder allgemeingeltenden Grundsätzen
einer Ordentlichen Verwaltung entgegenhandelt. Vermittlung und Schzedsspruch
Machtmißbrauch, ungleiche Behandlung gyleicher DiIie «Canon Law Soclety of AÄAmer1ca» ahm 1n
älle, unmotivierte Entscheidungen, Aufhebung ihrer 51 Jahresversammlung VO bis Ok-
der Rechtsicherheit, Mangel gesellschaftlicher tober 1969 einmütig ein Gutachten all, das sich
Sorgfalt sind ebenso Beispiele für Unrechtmäßig- VOL allem damit beschäftigt, w1e MNan Konflikte
kelit, die das ec Schutz gewähren muß 1n der C vermeiden oder lösen ann. DIie

Aufgrund der erwähnten Grundsätze für die idealste Osung ist die, Parteien 1n einem Konflikt
RevIision des kirchlichen Gesetzbuches wird das durch Vermittlung zusammenzubringen un ihnen
1EUEe beträc  ch weitergehen mussen. Z4A$F- helfen, den Konflikt selbst eizulegen. Der Ver-
ter ber den Schutz der Personrechte legt fest, daß mittler Fällt keine Entscheidung. Kıine Diözese
die kirchliche ECW: bei aps un: Bischöfen sollte einen Vermittlungsrat einsetzen können,
Negt, aber der Gebrauch dieser Gewalt nıicht den sich jeder wenden kann, der mit irgendeiner
willkürlich se1n kann und die Rechte eines jeden anderen Person oder Instanz 1im Bistum eine 1iffe-
Gläubigen anerkannt un! geschützt werden MUS- 1° hat. Die ANOoNeESs 1925£ des iIrchlichen Ge-
SCI1. er über den Schutz der subjektiven setzbuches geben AiIUur einen Anknüpfungspunkt;
Rechte legt fest, 1m kanonischen ecCc der hler wird dem chter geraten, die Parteien
Grundsatz des Rechtsschutzes gleicherweise auf einer gütlichen egelung AaNZULCSCH un: VO  -

ere und Untergebene angewendet werden muß, einem Prozeß abzusehen. Be1i dieser Vermittlung
daß jeder Willkürverdacht in der Kirchenle1i- geht mehr darum, Menschen, die 1n einem Streit

tung völlig ufhört Das e“ SO. uch das Be- eben, wieder 7zueinanderzuführen als darum, be1-
rufungsverfahren rege. daß das CC eines derseitige Rechte un! Verpflichtungen festzustel-
einzelnen, der se1in ecVO einer unteren Instanz len Deshalb sollte dies 1in einer Kirchengemein-
verletzt glaubt, VO: einer höheren nNnstanz voll schaft der erste Weg se1in, Konflikte lösen.
un Zanz wiederhergestellt werden kann. ach DIie Anones 1929 bestimmen, daß ZUfFf Ver-
allgemeiner Meinung der Kanonisten werden Ver- meidung eines gerichtlichen Prozesses Parteien
waltungsbeschwerden 1n der C  en Praxıis uch übereinkommen können, den Streit VO
und Rechtsprechung ungenügend behandelt ber- einem chiedsmann oder mehreren VO:  ( ihnen DE
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BEI

wählten Schiedsmännern schlichten lassen. Das dend Daneben muß eine Verwaltungsrechtspre-
Gsutachten knüpft hier und chlägt VOT, 1n jeder chung entwickelt werden: richterliche Interpreta-
Diözese er 1n mehreren Diözesen gemeinsam) tion des Gesetzes, VO:  - Fall Fall sorgfältigere
ein chiedsbüro einzurichten, das die Aufgabe Bestimmung der Rechte durch den chter, rich-
haben soll, streitenden Parteien einem Schieds- erliche Präzedenz, besonders für Bestimmungen
spruch verhelfen ach Vereinbarung Ssind die un: Schutz der Rechte des Christen, sind funda-
Parteien gehalten, sich dem TI des Schieds- mentale Werte für die Kirchenleitung. Solange
richters unterwerten. S1e können selbst bestim- noch keine HGUE verwaltungsrichterliche rganl-
MCN, ob das Schiedsgericht ach ec satl1on eingeführt ist, könnten die 1SChHOTfe richter-
oder ach Billigkeit entscheiden soll Wünschens- liche Befugnisse delegieren: entweder be-
WEeTrt ist, daß uch für dieses Urteil Berufung mMOg- stehende Diözesangerichte oder Kollegien, die
lich bleibt, WE die Normen der Vereinbarung spezlie. mi1t der Beurteilung VO:  o Streitfällen beauf-
oder des Schiedsspruches nicht korrekt eingehal- werden, SOWeIlt s1e aus Verwaltungsakten
ten worden se1in sollten. Für el erfahren, Ver- jeglicher Art entstanden S1nd. KExperimente auf
mittlung und Schiedsspruch, X1Dt das Gutachten diesem Gebiet könnten für die Kommiss1ion wert-
bis 1nNs einzelne gehende Beispielmodelle. voll sein, die mMi1t der RevIision dieses apıitels

Vermittlung und Schiedsspruch geben ine I15S=- Kirchenrecht beauftragt ist.
SUunNs für esondere Fälle; s1e sind nıcht rec  shil-

T .iteratur HULZING
We, the People of God Study of Constitutional Govern-

ment for the Church. Herausgegeben VO']  - James Coriden (1968); gebotren 22. Februar 1011 1n Haarlem (Niederlande), Jesuit,
Canon Law doclety of mertica. Proceedings of the Thirty-First 190942 ZU) Priester eweiht Kr studierte den Universitäten Am:-
NUuAa: Convention (Cleveland, hio 20.—23. Oktober 1969); Jgn sterdam, Nimwegen, Löwen, München und der Gregoriana. Er
Gordon, De Irıbunalibus administrativis propositis C Commissione ist Lizentiat der Philosophie und Theologie, Doktor des bürger-

liıchen und kanonischen Rechts Er ist Professor für kanonischesCodici Iuris Canonic1 recognoscendo et suflragatis ab ‚p1scoporum
Synodo: Periodica de moralı CAaNONICA iturgica ) / (1968), 602— ec und Geschichte des kanonischen Rechts der Universit:
652; ders., Normae speclales Supremi1 Tribunalis Signaturae AÄpo- Nimwegen SOWIE Konsultor der rtrömischen Kommission für die
stolicae : ebı  O 59 (1970), 751065 Schmiuitz, Möglichkeit und Ge- Revision des exX Iuris Canonicı1. Kr veröfilentlichte ‚D Um
stalt einer kirchlichen Gerichtsbarkeit ber die erwal  Z Archiv eine CUuU«cC Kirchenordnung: A. Müller, sener, P. Hutzing,
für katholisches Kirchenrecht 135 (1966) 15—358; Pontificia CommI1is- Vom Kirchenrecht ZUr Kirchenordnung? (Einstiedeln 19
S10 Codici Iuris Canonici recognoscendo: Communicationes, 2. Dez.
19060.

Übersetzt VO!] Dr Heinrich ertens

eft eröfinen. er Beitrag ing ersSt ach sehr VCLI-

Giancarlo Z1zola längertem Redaktionsschluß e1n.

Probleme der SI4 aLion IM der NachkonzilszeitDemokratisierung
des Gottesvolkes Ks ist heute schwieriger geworden, auf die Wege

einer Demokratisierung des Lebensstils des
Gottesvolkes hinzuweisen. Die Erklärungen der
kirchlichen Autoritäten sprechen immer wieder
VO:  D Juralismus, die Reden meiden fast durchwegs
den gebleterischen un anathematisierenden St1lVorbemerkung der Redaktion: einer Epoche, in welcher der übertriebene bso-

Die folgende Darstellung der Schwierigkeiten und lutismus der Institution in ihren Repräsentanten
Hindernisse, auf die ine «Demokratisierung » 1n sich kaum 1n wohlwollende Bescheidenheit klei-
der Kirche stößt, ist das unbefangene Zeugnis dete Der Renatissancevatikan beherbergt VO  a eit
eines Journalisten. uch WCLI manches anders sieht, e1it die Synoden der Vertreter der einzelnen
darf sich über die in dem Artikel niedergeschla- Bischöfe, hält einen Pressesaal offen, bereist die
I1  28 « Erfahrungen» nıcht hinwegsetzen. Der Welt im DüsenfAugzeug, gestaltet die Technik der
Artikel könnte uch gut als &< Situationsskizze» das Amtsträgerauswahl und des pastoralen Vorgehens
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